
 1 

 

Tel. 07243/57155 
Mail: gemeinde@holzhausen.ooe.gv.at 
Homepage: www.gemeinde-holzhausen.at
  

 

A m t l i c h e  M i t t e i l u n g  
An einen Haushalt in Postgebühr 
der Gemeinde Holzhausen bar bezahlt 

 

A m t s b l a t t  

d e r   

G e m e i n d e  

H o l z h a u s e n  
 
 
 
 

 

 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s  3. Quartal 2017 

I. Abfallinformation  
1. Abfuhrtermine 2017, Öffnungszeiten Altstoffsammelzentrum (auch für Baum-, Strauch- und 

Grünschnitt) 
2. Informationen zur Müllabfuhr 
3. Flurreinigungsaktion ĂHui statt Pfuiñ in unserer Gemeinde 
4. Informationen des BAV 
5. Ungarische Abfallsammler ï auch Bereitstellung ist strafbar 

II. Verlautbarungen - Kundmachungen  

1. Kostenlose Rechtsberatung durch Notar Dr. Friedrich Fellinger 
2. Kostenlose Rechtsberatung durch Rechtsanwältin Mag. Tina Jägersberger 
3. Nationalratswahl 2017 
4. Gesamtüberarbeitung des Flächenwidmungsplanes sowie des Entwicklungskonzeptes 

III. Vorhaben der Gemeinde  
1. Bildungskonzept der Gemeinde Holzhausen 
2. Neues Feuerwehrhaus der FF Holzhausen 
3. Straßenbau bzw. Straßensanierungsprogramm 

IV. Kindergarten u nd Krabbelstube der Gemeinde Holzhausen  

V. Schülerhort der Gemeinde Holzhausen  

VI. Volksschule der Gemeinde Holzhausen  

VII. Jugend, Frei zeit und Soziales  
1. IGLU - Monatskalender Juli, August und September 2017 
2. Die Sozialberatungsstelle informiert  
3. Förderung unserer Lehrlinge 
4. Schüler- und Lehrlingsfreifahrt im OÖVV ï jetzt einfacher durch Online-Bestellung 
5. Die Highlights mit der OÖ Familienkarte 
6. Badekarten für das Freibad Marchtrenk 
7. Ferienpass 

VIII. Gesundheit, Impfungen, Sanitäre Versorgung  

1. Hausärztlicher Notdienst (HÄND) 
2. Zahnärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst 
3. Bereitschaftsdienst der Apotheken 

IX.  Veranstaltungskalender 20 17 

X.   FF Holzhausen  

XI.  Musikverein Holzhausen  

XII. Allgemeiner Sportverein Holzhausen ï ASH 

XIII. JOB-Info  

XIV. Tag der offenen Tür ï SCHMID BAU 

mailto:gemeinde@holzhausen.ooe.gv.at
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 2 

 

I. Abfallinformation 

 

1. Abfuhrtermine 201 7, Öffnung szeiten Altstoffsammelzentrum  
 

RESTABFALLTONNE  4-WÖCHENTLICH (Donnerstag) bis spätestens 6.00 Uhr früh bereitstellen!! 

06.07.2017 03.08.2017 31.08.2017 28.09.2017 27.10.2017(Fr) 

23.11.2017 21.12.2017(Do)    
 

BIOTONNE (Donnerstag) bis spätestens 6.00 Uhr früh bereitstellen!! 

06.07.2017 20.07.2017 03.08.2017 17.08.2017 31.08.2017 

14.09.2017 28.09.2017 12.10.2017 27.10.2017(Fr) 09.11.2017 

23.11.2017 06.12.2017(Mi) 21.12.2017   
 

GELBER SACK (Mittwoch) bis spätestens 6.00 Uhr früh bereitstellen!! 

12.07.2017 23.08.2017 04.10.2017 15.11.2017 28.12.2017(Do) 
 

ALTPAPIER (Mittwoch) bis spätestens 6.00 Uhr früh bereitstellen!! 

09.08.2017 20.09.2017 02.11.2017(Do) 13.12.2017  
 

Öffnungszeiten im Altstoffsammelzentrum Marchtrenk 
Montag: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr 
Dienstag: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr 
Mittwoch: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag: 13:00 - 17:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr 

Samstag: 08:00 - 12:00 Uhr    Kontakt: 07243/54344 
 
 

2. Informationen zur Müllabfuhr  
 

a) Die Abfalltonnen, Biotonnen und die gelben Säcke sind bis spätestens 06.00 U hr des 

Abfuhrtages am Straßenrand  bereitzustellen. 
b) In Verbindung mit Feiertagen oder aus sonstigen Gründen (LKW-Ausfall, Krankheit, é) kann sich 

die Abfuhr verschieben - bitte die Mülltonnen stehen lassen!! 

c) Das Abfuhrunternehmen ist dazu angehalten, überfü llte Abfalltonnen, deren Deckel nicht 

mehr geschlossen werden können, nicht zu entleeren.  Sollte einmal mehr Müll anfallen, 
können Sie bei uns am Gemeindeamt spezielle Müllsäcke (60 Liter) der Energie AG käuflich 
erwerben (ú 5,60 Entsorgungsgeb¿hr). Diese können Sie bei der nächsten Entleerung zu Ihrer 

Mülltonne dazu stellen. Es werden ausschließlich Säcke der Energie AG entsorgt!  
 
 

3. Flurreinigungsaktion ĂHui statt Pfuiñ 
Die Reinigungs-
aktion für ein 
sauberes 
Holzhausen war 
ein voller Erfolg. 
Vielen Dank an die 
vielen freiwilligen 
Helfer, die den 
Abfall entlang von 
Straßen- und 
Waldrändern 
entfernt bzw. 
eingesammelt 
haben. 
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4. Informationen des BAV  
 

 
 

5. Ungarische Abfallsammler ï auch Bereitstellung ist strafbar  
 

DIE BEZIRKSHAUPTMANNSCHAF T WELS-LAND INFORMIERT 

Ungarische Abfallsammler  
Abfallsammlungen und das 

Bereitstellen dieser ĂSammel-

wareñ sind strafbar! 
Aufgrund vermehrter Sperrmüll-
sammlungen durch ungarische 
Familien dürfen wir Ihnen 
Nachfolgendes mitteilen: 
Ungarische Abfallsammler 
versuchen wieder vermehrt in gut 
organisierten Netzwerken im 
oberösterreichischen Zentralraum 
mit Altstoffen im Sinne des 
Abfallwirtschaftsgesetzes 
Ăschnelles Geldñ zu machen. 
Dabei nehmen sie vorerst alles in Bausch und Bogen mit, um für Sie wertlose Gegenstände 

anschließend neben der Straße oder auf Rastplätzen abzuladen. Vermarktet wird diese illegale 

Sammeltätigkeit  gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle (vom Schlittschuh bis zum Autowrack) 
per hªndisch verteilter Flugzetteln als ĂSammlung einer ungarischen Familieñ. 
Aufgrund der möglichen Gefahren für die Umwelt bedarf die Tätigkeit eines Abfallsammlers der 

behördlichen Prüfung und Genehmigung.  Diese wird nur erteilt, wenn die fachliche und 
organisatorische Befähigung und die persönliche Verlässlichkeit gegeben sind. Die erwähnten 
Sammler besitzen keine solche Genehmigung und handeln somit illegal. Neben diesen illegalen 
Abfallsammlern machen sich auch jene Personen strafbar, die Sachen an diese Sammler abgeben 

oder für sie bereitstellen. Sie machen sich daher st rafbar, wenn Sie Ihren Sperrmüll für diese 

Sammlungen vor Ihr Haus stellen! Derartige Verwaltungsübertretungen sind mit Strafen vo n 

bis zu 41.200, - ú zu ahnden.  
Ideale Anlaufstelle für Gegenstände, die kaputt oder reparaturbedürftig sind ï oder die man einfach 

nicht mehr haben möchte ï sind die Altstoffsammelzentren.  Dinge, die zu schade zum Wegwerfen 
sind, werden dort aussortiert und im Wege sozialer Einrichtungen zur Wiederverwendung 
bereitgestellt. 
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Öffentlicher Notar 
Dr. Friedrich Fellinger 

Linzer Straße 44/2 
4614 Marchtrenk 

Tel.: 07243/54880 
Fax: 07243/54880-17 

e-mail: kanzlei@notarfellinger.at 

Rechtsanwältin 
Mag. Tina Jägersberger 

Linzer Straße 30 
4614 Marchtrenk 

Tel.: 07243/51999 
 Fax:  07243/51999-14 

e-mail: office@jaegersberger.eu 
www.jaegersberger.eu 

 

II. Verlautbarungen - Kundmachungen 

 

 

1. Kostenlose Rechtsberatung durch Notar Dr. Friedrich Fellinger  
 

Die nächste kostenlose Rechtsberatung wird am Donnerstag, 

dem 06. Juli 2017 und  am 7. September 2017  ab 16.00 Uhr 
durchgeführt. Wie immer wird ein Raum im Gemeindeamt 
Holzhausen für diese Beratungstätigkeit zur Verfügung gestellt. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten wird um Voranmeldung 

beim Gemeindeamt Holzhausen gebeten.  
 

2. Kostenlos e Rechtsberatung durch 

Rechtsanwältin Mag. Tina Jägersberger  
 

Eine kostenlose Rechtsberatung wird am Donnerstag, dem 0 3. 

August  2017 ab 16.00 Uhr durchgeführt. Wie immer wird ein 
Raum im Gemeindeamt Holzhausen für diese Beratungstätigkeit 

zur Verfügung gestellt. Zur Vermeidung von Wartezeiten wird 

um Voranmeldung beim Gemeindeamt Holzhausen gebeten.  

 
 

3. Nationalratswahl 2017  
 

Am 15. Oktober 2017  findet die nächste Nationalratswahl statt. 
Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die am Stichtag (voraussichtlich der 25. Juli 2017) in 
der Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde geführt werden. Nur Wahlberechtigte werden in 
das Wählerverzeichnis aufgenommen. Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. 
Informationen über die Nationalratswahl werden laufend auf der Amtstafel sowie der Homepage der 
Gemeinde Holzhausen kundgemacht bzw. erhalten Sie diese auch über unseren Newsletter. 
 
 

4. Gesamtüberarbeitung des Flächenwidmungsplan es sowie des 

Entwicklungskonzeptes  
 
Die Planungsarbeiten für die Gesamtüberarbeitung des Flächenwidmungsplanes mit dem 
dazugehörigen Entwicklungskonzept befinden sich in der Endphase. Alle Behörden und betroffenen 
Grundeigentümer werden nachweislich über Änderungen informiert. Weiters ist vorgesehen, dass der 
Entwurf des Flächenwidmungsplanes im Wege des Newsletters bzw. der Homepage veröffentlicht 
wird. Aktuell sind keine Neuwidmungen von Bauland vorgesehen. Es sind jedoch im 
Entwicklungskonzept Flächen definiert, die sich für eine Baulandwidmung eignen würden. 
 
 

III. Vorhaben der Gemeinde  

 

1. Bildungskonzept der Gemeinde Holzhausen  
 

Um die Anforderungen aufgrund der steigenden Kinderzahlen zu bewältigen, hat der Gemeinderat 
ein Bildungskonzept beschlossen, um auf einen längeren Zeitraum die Kinderbetreuungs- und 
Bildungseinrichtungen der Gemeinde Holzhausen abzusichern. Durch den Neubau des 
Feuerwehrhauses werden Räumlichkeiten frei, die auf längere Sicht den Kinderbetreuungs-

mailto:kanzlei@notarfellinger.at
mailto:office@jaegersberger.eu
http://www.jaegersberger.eu/
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Am Welserberg 1 ï prov. Nutzung 

 
Bsp. Planentwurf Maturaklassen der HTL Linz 

 

einrichtungen bzw. der Schule zur Verfügung stehen 
sollen. Die Problematik besteht darin, dass bereits ab dem 
kommenden Schuljahr die Volksschule sechsklassig sein 
wird. Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird unsere Schule 
siebenklassig. Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses 
kann frühestens im nächsten Jahr begonnen werden, 
wodurch ein Zeitraum von ca. 4 Jahren durch ein 
Provisorium überbrückt werden muss. Zu diesem Zweck 
wurde das unmittelbar neben der Schule befindliche 
Zweifamilienhaus Am Welserberg 1 von der Gemeinde 
angekauft. Ab September 2017 wird in diesem Haus der 
Werkraum der Schule untergebracht bzw. können 
Räumlichkeiten für den Unterricht kleiner Gruppen 
verwendet werden. Die Adaptierungsmaßnahmen für einen 
provisorischen Schulbetrieb werden bereits durchgeführt. 
Nach dem Bezug des neuen Feuerwehrhauses sollen die 
freien Räumlichkeiten im ursprünglichen Feuerwehr-
zeughaus entsprechend adaptiert und ausgebaut werden. Die entsprechenden Planungsmaßnahmen 
werden bereits jetzt vom Gemeinderat eingeleitet, wobei es eine besondere Herausforderung sein 
wird, die Räume entsprechend flexibel zu gestalten, um eine nachhaltige Nutzung zu gewährleisten. 
Nach Abschluss dieser Arbeiten, soll das Gebäude Am Welserberg 1 entsprechend instandgesetzt 
und genutzt werden. Ob Wohnungen eingebaut werden oder ob diese Liegenschaft für die 
Kinderbetreuung weiterhin genutzt werden soll, wird die weitere Entwicklung der Gemeinde 
Holzhausen zeigen. 
 
 

2. Neues Feuerwehrhaus der FF 

Holzhause n 
 

Die Vergabe des Bauvorhabens an einen 
Generalübernehmer wurde von der Gemeinde 
Holzhausen ausgeschrieben. Die 
Generalübernehmerfindung soll Anfang Juli 
abgeschlossen sein, wodurch die Planungsschritte 
für die konkrete Umsetzung des Bauvorhabens 
fortgesetzt werden können. Die Gemeinde 
Holzhausen wird bereits vor der Bauverhandlung die unmittelbaren Nachbarn einbinden, damit 
Planentwürfe vorher besprochen werden können. 
 
 

3. Straßenbau bzw. 

Straßen sanierungsprogramm  
 

Der Straßenbau bzw. das Straßensanierungs-
programm wurde für das Jahr 2017 
abgeschlossen. Mit der Durchführung der 
Feinasphaltierung sollen teure Instandsetzungs-
maßnahmen vermieden und längerfristig Kosten 
eingespart werden. Im Bereich der 
Feinasphaltierungen sind für einen mindestens 
5jährigen Zeitraum Aufgrabungen untersagt. 
Das Sanierungsprogramm soll auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Insbesondere der 
Straßenzug Richtung Kranzing sollte dringend mit einem Feinasphalt überzogen werden. Kleinere 
Gitterbrüche machen sich schon bemerkbar, können aber zum jetzigen Zeitpunkt noch durch eine 
Feinasphaltierung behoben werden. 
Der Geh- und Radweg Richtung Marchtrenk wird auch in der nächsten Zeit die Gemeindevertretung 
entsprechend beschäftigen. 
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IV. Kindergarten und Krabbelstube der Gemeinde Holzhausen 

 

Das Thema Kunst und Handwerk  begleitete uns 
das ganze Kindergartenjahr. Etwas Besonderes 
für uns waren das Kennenlernen des 
Korbflechtens und das Arbeiten mit Ton. 

Das Handwerk des Korbflechtens  lernten wir 
unter der Anleitung von Herrn Bendl kennen. 
Jedes Kind flocht sich sein eigenes 
Osterkörbchen.  

Experimentieren und Arbeiten mit Ton  ist für viele 
Kinder etwas Neues. Ein neues Material mit dem 
die Kinder viele neue Erfahrungen sammelten. 
Das Kneten, das Ausstechen und das Muster 
hinterlassen war sehr spannend. Das Glasieren, 

und dass die Farben ganz anders geworden sind nach dem Brennen 
erstaunte viele Kinder. Herzlichen Dank an Ingrid Hügelsberger für das 

Brennen unserer Werke! Was lernen die Kinder dabei ? Wahrnehmung im Kindesalter:  
Die Kinder nehmen die Welt über ihren Körper wahr. 
Wahrnehmen bedeutet, aus der Fülle von 
Sinneseindrücken einige auszuwählen, das 
Wahrgenommene zu interpretieren und zu 
verarbeiten. Dadurch stärken Kinder ihre Fähigkeiten 
wie: sich zu orientieren, auszudrücken und zu 
gestalten. Dies sind Voraussetzungen für 
strukturiertes Handeln und Denken. Die Kinder 
nehmen die Welt auf unterschiedliche Weise wahr. 

Besuch der Rettung Marchtrenk:  
Einen Vormittag lang besuchte uns im Kindergarten 
die Marchtrenker Rettung. Wir erkundeten das 
Rettungsauto, lernten die 
Notrufnummer und Rettungskette 
kennen und flitzen eine Runde mit 
dem Rollstuhl durch den Garten. 

Besuch bei der Polizei in 

Marchtrenk:  Die Kinder konnten es 
kaum erwarten die Polizeiinspektion 
in Marchtrenk zu besuchen. 
Polizistin Stephanie führte uns 
durch die Dienststelle. Sehr 
interessant war für die Kinder, sich 
in das Polizeiauto zu setzen, das 
Blaulicht und die Zelle zu sehen. 

 

Familienpicknick  
Viele Familien trafen sich mit ihrer Picknickdecke 
zu einem gemütlichen Miteinander am Funcourt in 
Holzhausen. Bei herrlichem Sonnenschein 
überraschten die Kinder ihre Mamas und Papas 
mit Liedern, einem Gedicht und einem Geschenk. 

 


